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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1. Diese Allgemeinen Lieferbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne des § 14 BGB. Für den 
Umfang der Lieferung oder Leistungen (im Folgenden: Lieferung) sind die beiderseitigen schriftlichen Erklärungen 
maßgebend. Allgemeine Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen des Bestellers gelten jedoch nur insoweit, als 
FLEXA ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. Dies gilt auch im Falle der vorbehaltslosen 
Vertragsdurchführung. 

2. Alle Angebote von FLEXA sind freibleibend. Ebenso sind technische Beschreibungen und sonstige Angaben in 
Angeboten, Prospekten und sonstigen Informationen zunächst unverbindlich. Alle Aufträge und Vereinbarungen 
werden erst durch schriftliche Bestätigung oder durch Absenden der Ware verbindlich. 

3. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen (im Folgenden: Unterlagen) behält sich FLEXA 
die eigentums- und urheberrechtlichen Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Die Unterlagen dürfen nur nach 
vorheriger Zustimmung von FLEXA Dritten zugänglich gemacht werden. 

4. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind. 

5. Diese Allgemeinen Lieferbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Rechtsgeschäfte zwischen FLEXA und dem 
Besteller. 

II. TECHNISCHE ANGABEN, ABMESSUNG, LIEFERMENGE, TOLERANZEN 

1. Technische Angaben, z. B. über Maße, Gewichte und Leistungszahlen, Abbildungen und Zeichnungen, sind nur im 
Rahmen üblicher technischer Toleranzen maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet 
werden. 

2. Werden bei größeren Schlauchmengen keine Längenmaße für Einzelschläuche vorgeschrieben, bleibt FLEXA das 
jeweilige Längenmaß freigestellt. 

3. Bei größeren Mengen und Sonderanfertigungen bleiben FLEXA Mehr- oder Minderlieferungen von 10 % 
vorbehalten. Bei Lieferungen von Schläuchen in abgepassten Fixlängen behält sich FLEXA eine Längentoleranz 
von plus/minus 5 % vor, sofern nicht Längen in zusammengeschobenen Maßen vorgeschrieben sind. 

4. Bei allen Schläuchen können aus produktionstechnischen Gründen bis zu 20 % der Liefermengen in gestückten 
bzw. ungeraden Ringlängen geliefert werden. 

5. Alle Metallschläuche werden in gestreckter Länge berechnet. Sonstige Toleranzen sowie die jeweiligen 
technischen Daten sind in den Katalogen angegeben. 

III. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

1. Die Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich Verpackung zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen 
Umsatzsteuer.  

2. Zahlungen sind frei Zahlstelle von FLEXA zu leisten. 

3. Sofern nichts anderes vereinbart, hat der Besteller den Kaufpreis innerhalb von 10 Tagen nach Zugang der 
Rechnung von FLEXA ohne Abzug zu entrichten. 

4. Falls der Besteller seiner Zahlungspflicht am Fälligkeitstag nicht nachkommt, darf FLEXA – ohne Aufgabe etwaiger 
weiterer ihr zustehender Rechte und Ansprüche - nach ihrer Wahl: 

http://www.flexa.de/
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a) den Vertrag kündigen oder 

b) weitere Lieferungen an den Besteller aussetzen. 

5. Die Messing | Kupfererzeugnisse von FLEXA sind auf der Messing | Kupfernotierungsbasis von 128 bis 153 P für 
MS 58 I kalkuliert. Je 12,5 P nach oben (ausgehend von 153) und unten (ausgehend von 128) bedeuten 5% Auf- 
oder Abschlag. Maßgebend für die Notierung ist der Tag des Vertragsabschlusses. 

6. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.  

7. Schuldet der Besteller FLEXA mehrere Zahlungen gleichzeitig, wird – sofern der Besteller keine Tilgungs-
bestimmung getroffen hat – zunächst die fällige Schuld unter mehreren fälligen Schulden die jeweils ältere Schuld 
getilgt. 

8. Der Abzug von Skonto bedarf einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung. Sofern ein Skontoabzug vereinbart ist, 
ist der Abzug von Skonto bei neuen Schulden unzulässig, solange eine ältere Schuld nicht getilgt ist. 

9. Schecks und Wechsel werden von FLEXA nur nach vorheriger Vereinbarung und zahlungshalber angenommen. 
Die Zahlung gilt erst mit der Einlösung als erfolgt. Etwaige Diskontspesen und Zinsen sind FLEXA zu ersetzen. 

10. Kommt der Besteller mit einer Zahlung in Verzug, so werden alle - auch gestundete - Forderungen aus laufenden 
Geschäften sofort fällig, es sei denn, der Besteller leistet durch Beibringung einer Bank- oder Sparkassen-
bürgschaft Sicherheit. Dies gilt auch im Falle einer Zahlungseinstellung des Bestellers, eines Antrages auf 
Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens über sein Vermögen, von Einzel-Zwangsvollstreckungs-
maßnahmen in sein Vermögen oder eines Wechsel- oder Scheckprotestes gegen ihn. 

IV. EIGENTUMSVORBEHALT 

1. Die Gegenstände der Lieferung (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum von FLEXA bis zur Erfüllung sämtlicher ihr 
gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche. Soweit der Wert aller Sicherungs-
rechte, die FLEXA zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 20 % übersteigt, wird FLEXA auf 
Wunsch des Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben. 

2. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes ist dem Besteller eine Verpfändung oder 
Sicherungsübereignung untersagt und die weitere Veräußerung nur Wiederverkäufern im gewöhnlichen 
Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer von seinem Kunden Bezahlung 
erhält oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine 
Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat. 

3. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Besteller FLEXA 
unverzüglich zu benachrichtigen. 

4. Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist FLEXA zum Rücktritt und zur 
Rücknahme berechtigt, der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. In der Rücknahme bzw. der Geltendmachung 
des Eigentumsvorbehalts oder der Pfändung der Vorbehaltsware durch FLEXA liegt kein Rücktritt vom Vertrag vor, 
es sei denn, FLEXA hätte dieses ausdrücklich erklärt. 

5. Erweiterter Eigentumsvorbehalt: Verarbeitung oder Umbildung unserer Ware durch den Besteller findet 
ausschließlich für FLEXA statt. Bei Verarbeitung mit anderen, der FLEXA nicht gehörenden Waren steht FLEXA 
Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungsendbetrages der Vorbehaltsware von FLEXA 
zum Anschaffungspreis der anderen verarbeiteten Waren zur Zeit der Verarbeitung. Für die neue Sache gilt im 
Übrigen die Regelung zur Vorbehaltsware entsprechend. 

6. Bei untrennbarer Vermischung der Vorbehaltsware von FLEXA mit anderen Gegenständen steht FLEXA das 
Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungsendbetrages der Vorbehaltsware von FLEXA 
zum Anschaffungspreis der anderen vermischten Gegenstände zur Zeit der Vermischung. Der Besteller verwahrt 
das Allein- oder Miteigentum für FLEXA. 

7. Verlängerter Eigentumsvorbehalt: Der Besteller ist befugt, die Vorbehaltsware von FLEXA im ordnungsmäßigen 
Geschäftsgang weiter zu veräußern. Sämtliche hieraus entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Besteller 
hiermit im Voraus an FLEXA ab, und zwar in Höhe des jeweiligen Rechnungswertes einschließlich Mehrwertsteuer. 
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Ungeachtet dieser Abtretung bleibt der Besteller weiterhin zur Einziehung der Forderungen berechtigt. Auf 
Verlangen hat der Besteller die abgetretenen Forderungen nebst deren Schuldnern gegenüber FLEXA bekannt zu 
geben und alle für eine Forderungseinziehung benötigten Angaben und Unterlagen FLEXA zur Verfügung zu 
stellen. Auf besonderes Verlangen von FLEXA macht der Besteller den betreffenden Drittschuldnern Mitteilung von 
der Abtretung an FLEXA. 

V. FRISTEN FÜR LIEFERUNGEN; VERZUG 

1. Die Einhaltung von vereinbarten Fristen für Lieferungen setzen den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller 
zu liefernden Unterlagen, erforderlicher Genehmigungen und Freigaben, insbesondere von Plänen sowie die 
Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch den Besteller voraus. 
Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen; dies gilt nicht, 
wenn FLEXA die Verzögerung zu vertreten hat. 

2. Ist die Nichteinhaltung der Fristen auf höhere Gewalt, z. B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr oder auf ähnliche 
Ereignisse, z. B. Streik, Aussperrung, unabwendbare und schwerwiegende Betriebsstörungen zurückzuführen, 
verlängern sich die Fristen angemessen. 

3. Kommt FLEXA in Verzug, kann der Besteller - sofern er glaubhaft macht, dass ihm hieraus ein Schaden 
entstanden ist - eine Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5 %, insgesamt jedoch 
höchstens 5 % des Preises für den Teil der Lieferung verlangen, der wegen des Verzuges nicht in zweckdienlichen 
Betrieb genommen werden konnte. 

4. Sowohl Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung der Lieferung als auch Schadensersatz-
ansprüche statt der Leistung, die über die in Ziffer V. Nr. 3 genannten Grenzen hinausgehen, sind in allen Fällen 
verzögerter Lieferung, auch nach Ablauf einer FLEXA etwa gesetzten Nachfrist, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, 
soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist hiermit 
nicht verbunden. Vom Vertrag kann der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, 
soweit die Verzögerung der Lieferung von FLEXA zu vertreten ist. 

5. Der Besteller ist verpflichtet, auf Verlangen von FLEXA innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er 
wegen der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt und/oder Schadensersatz statt der Leistung verlangt 
oder auf die Lieferung besteht. 

6. Werden Versand oder Zustellungen auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach Anzeige der 
Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für jeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5 % 
des Preises der Gegenstände der Lieferung, höchstens jedoch insgesamt 5 %, berechnet werden. Der Nachweis 
höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen. 

VI. GEFAHRÜBERGANG 

Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung wie folgt auf den Besteller über: 

a) Soweit die Ware nicht an die Geschäftsräume von FLEXA ausgeliefert wird, geht die Gefahr über im Zeitpunkt 
der Übergabe oder, wenn der Besteller sich in Annahmeverzug befindet, in dem Zeitpunkt, in dem FLEXA die 
Übergabe der Ware anbietet. 

b) Soweit die Ware an die Geschäftsräume von FLEXA ausgeliefert wird („ex works“, Incoterms 2020), geht die 
Gefahr über in dem Zeitpunkt, in dem FLEXA den Besteller darüber informiert, dass die Ware zur Abholung 
bereitsteht. 

VII. ENTGEGENNAHME 

Lieferungen sind, auch wenn sie unerhebliche Mängel aufweisen, vom Besteller entgegenzunehmen. 
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VIII. SACHMÄNGEL; VERJÄHRUNG 

1. Für die Rechte des Bestellers bei Sachmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer 
Montage/Installation oder mangelhafter Anleitungen) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend 
nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften zum 
Aufwendungsersatz bei Endlieferung der neu hergestellten Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. 
§§ 478, 445a, 445b bzw §§ 445c, 327 Abs. 5, 327u BGB), sofern nicht, z.B. im Rahmen einer 
Qualitätssicherungsvereinbarung, ein gleichwertiger Ausgleich vereinbart wurde. 

2. Grundlage der Mängelhaftung von FLEXA ist vor allem die über die Beschaffenheit und die vorausgesetzte 
Verwendung der Ware (einschließlich Zubehör und Anleitungen) getroffene Vereinbarung. Als 
Beschaffenheitsvereinbarung in diesem Sinne gelten alle Produktbeschreibungen und Herstellerangaben, die 
Gegenstand des einzelnen Vertrages sind oder von FLEXA (insbesondere in Katalogen oder auf der Internet-
Homepage von FLEXA) zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses öffentlich bekannt gemacht waren.  

Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel 
vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 3 BGB) . Öffentliche Äußerungen des Herstellers oder in seinem Auftrag insbes. in 
der Werbung oder auf dem Etikett der Ware gehen dabei Äußerungen sonstiger Dritter vor. 

3. Bei Waren mit digitalen Elementen oder sonstigen digitalen Inhalten schuldet FLEXA eine Bereitstellung und ggf. 
eine Aktualisierung der digitalen Inhalte nur, soweit sich dies ausdrücklich aus einer Beschaffenheitsvereinbarung 
gem. Abs. 2 ergibt. Für öffentliche Äußerungen des Herstellers und sonstiger Dritter übernimmt FLEXA insoweit 
keine Haftung. 

4. FLEXA haftet grundsätzlich nicht für Mängel, die der Besteller bei Vertragsschluss kennt oder grob fahrlässig nicht 
kennt (§ 442 BGB). Weiterhin setzen die Mängelansprüche des Bestellers voraus, dass er seinen gesetzlichen 
Untersuchungs- und Anzeigepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Bei Baustoffen und anderen, zum 
Einbau oder sonstigen Weiterverarbeitung bestimmten Waren hat eine Untersuchung in jedem Fall unmittelbar vor 
der Verarbeitung zu erfolgen. Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu irgendeinem späteren 
Zeitpunkt ein Mangel, so ist FLEXA hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. In jedem Fall sind 
offensichtliche Mängel innerhalb von 5 Arbeitstagen ab Erhalt und bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel 
innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Besteller die ordnungsgemäße 
Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist eine Haftung von FLEXA für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht 
ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen. Bei einer zum Einbau, 
zur Anbringung oder Installation bestimmten Ware gilt dies auch dann, wenn der Mangel infolge der Verletzung 
einer dieser Pflichten erst nach der entsprechenden Verarbeitung offenbar wurde; in diesem Fall bestehen 
insbesondere keine Ansprüche des Bestellers auf Ersatz entsprechender Kosten ("Aus- und Einbaukosten"). 

5. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, kann FLEXA zunächst wählen, ob FLEXA Nacherfüllung durch Beseitigung 
des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leistet. Ist die von 
FLEXA gewählte Art der Nacherfüllung im Einzelfall für den Besteller unzumutbar, kann er sie ablehnen. Das Recht 
von FLEXA, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. 

6. FLEXA ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Besteller den fälligen 
Kaufpreis bezahlt. Der Besteller ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des 
Kaufpreises zurückzubehalten. 

7. Der Besteller hat FLEXA die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, 
insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat der 
Besteller FLEXA die mangelhafte Sache auf Verlangen von FLEXA nach den gesetzlichen Vorschriften 
zurückzugeben; einen Rückgabeanspruch hat der Besteller jedoch nicht. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den 
Ausbau, die Entfernung oder Desinstallation der mangelhaften Sache noch den Einbau, die Anbringung oder die 
Installation einer mangelfreien Sache, wenn FLEXA ursprünglich nicht zu diesen Leistungen verpflichtet war; 
Ansprüche des Bestellers auf Ersatz entsprechender Kosten ("Aus- und Einbaukosten") bleiben unberührt. 

8. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, 
Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Aus- und Einbaukosten trägt bzw. erstattet FLEXA nach Maßgabe der 
gesetzlichen Regelung und diesen Allgemeinen Lieferbedingungen, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. 
Andernfalls kann FLEXA vom Besteller, die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen 
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Kosten ersetzt verlangen, wenn der Besteller wusste oder fahrlässig nicht wusste, dass tatsächlich kein Mangel 
vorliegt. 

9. In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unverhältnismäßiger Schäden, 
hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und von FLEXA Ersatz der hierzu objektiv 
erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme ist FLEXA unverzüglich, nach 
Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn FLEXA berechtigt wäre, 
eine entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern. 

10. Wenn eine für die Nacherfüllung vom Besteller zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach 
den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Besteller nach den gesetzlichen Vorschriften vom 
Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein 
Rücktrittsrecht. 

11. Ansprüche des Bestellers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei 
Mängeln nur nach Maßgabe von Ziffer XI und sind im Übrigen ausgeschlossen. 

12. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sachmängeln 
ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. 

Handelt es sich bei der Ware um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen 
Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), 
beträgt die Verjährungsfrist gem. der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). 
Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, 
§§ 444, 445b BGB). 

Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche 
Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der 
regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. 
Schadensersatzansprüche des Käufers wegen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, wegen einfach fahrlässig 
verursachter Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie nach dem 
Produkthaftungsgesetz verjähren ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen. 

13. Hinsichtlich Mehr- oder Minderlieferungen sowie Toleranzen wird auf Ziffer II dieser Allgemeinen 
Lieferbedingungen verwiesen. 

IX. GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE UND URHEBERRECHTE; RECHTSMÄNGEL 

1. Sofern nicht anders vereinbart, ist FLEXA verpflichtet, die Lieferung lediglich im Land des Lieferorts frei von 
gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein 
Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch von FLEXA gelieferte, vertragsgemäß genutzte Produkte 
gegen den Besteller berechtigte Ansprüche erhebt, haftet FLEXA gegenüber dem Besteller innerhalb der in Ziffer 
VIII.  Nr. 12 bestimmten Frist wie folgt: 

a) FLEXA wird nach ihrer Wahl auf ihre Kosten entweder ein Nutzungsrecht für das Produkt erwirken, das 
Produkt so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird oder das Produkt austauschen. Ist dies FLEXA 
nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder 
Minderungsrechte zu. 

b) Die Pflicht von FLEXA zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach Ziffer XI. 

c) Die vorstehend genannten Verpflichtungen von FLEXA bestehen nur dann, wenn der Besteller FLEXA über 
die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht 
anerkennt und FLEXA alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der 
Besteller die Nutzungen des Produkts aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er 
verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer 
verbunden ist. 

2. Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat. 
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3. Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzungen durch spezielle 
Vorgaben des Bestellers, durch eine von FLEXA nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, 
dass das Produkt vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht von FLEXA gelieferten Produkten eingesetzt 
wird. 

4. Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in Ziffer IX. Nr. 1. a) geregelten Ansprüche des Bestellers im 
Übrigen die Bestimmungen der Ziffer VIII. entsprechend. 

5. Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen der Ziffer VIII. entsprechend. 

6. Weitergehende oder andere als die in dieser Ziffer IX. geregelten Ansprüche des Bestellers gegen FLEXA und 
deren Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen. 

X. PFLICHTVERLETZUNG IN FORM DER UNMÖGLICHKEIT, VERTRAGSANPASSUNG 

1. Wird FLEXA die ihr obliegende Lieferung aus einem von ihr zu vertretenden Grunde unmöglich, ist der Besteller 
berechtigt, Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen. Jedoch beschränken sich die Schadensersatz-
ansprüche des Bestellers auf 10 % des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht 
in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben 
Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; 
eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Bestellers 
zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt. 

2. Sofern unvorhersehbare Ereignisse im Sinne von Ziffer V. Nr. 2 die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der 
Lieferung erheblich verändern oder auf den Betrieb von FLEXA erheblich einwirken, wird der Vertrag unter 
Beachtung von Treu und Glauben angemessen angepasst. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht 
FLEXA das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Will FLEXA von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so 
hat FLEXA dies nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem Besteller mitzuteilen, und zwar 
auch dann, wenn zunächst mit dem Besteller eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war. 

XI. SONSTIGE HAFTUNGS- UND SCHADENSERSATZANSPRÜCHE 

1. Eine etwaige anwendungstechnische Beratung seitens FLEXA erfolgt nach bestem Wissen, befreit den Besteller 
aber nicht von der Prüfung der Eignung dieser Beratung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke und ist 
lediglich als Vorschlag zu verstehen. Etwaige Produktempfehlungen sind nicht dahingehend zu verstehen, dass wir 
damit irgendwelche Produkteigenschaften oder Anwendungsmöglichkeiten zusichern und garantieren. Die 
Verantwortung hinsichtlich Eignung und bestimmungsgemäßer Verwendung der Produkte von FLEXA liegt beim 
Besteller. Jede Haftung von FLEXA in Verbindung mit anwendungstechnischer Beratung ist ausgeschlossen. 

2. Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers (im Folgenden: Schadensersatzansprüche), gleich 
aus welchem Rechtsgrunde, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus 
unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. 

3. Die Ausschlüsse nach den vorstehenden Ziffern XI.1 und XI.2 gelten nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. 
nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Verpflichtung, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf). Der Schadensersatz für die Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit 
nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden 
Regelungen nicht verbunden. 

4. Soweit dem Besteller nach dieser Ziffer XI. Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für 
Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfrist gemäß Ziffer VIII. Nr. 12 unter Berücksichtigung der dortigen 
Regelung zur Anwendung der gesetzlichen Verjährungsfristen für Schadensersatzansprüche des Käufers wegen 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, wegen einfach fahrlässig verursachter Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
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des Körpers oder der Gesundheit sowie nach dem Produkthaftungsgesetz. 

XII. GERICHTSSTAND; ANWENDBARES RECHT 

1. Allgemeiner Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Kaufmann ist, bei allen aus dem Vertragsverhältnis mittelbar 
oder unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten der Sitz von FLEXA. FLEXA ist jedoch auch berechtigt, am Sitz 
des Bestellers zu klagen. 

2. Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches Sachrecht unter Ausschluss der Kollisionsnormen des 
internationalen Privatrechts sowie unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die 
Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). 

XIII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Die Rechte des Bestellers aus dem Schuldverhältnis sind nicht übertragbar. 

Hanau-Steinheim, den 1.Februar 2023 


